
85 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht" 
des Verfassungsausschusses 

über.d~e Regierungsvor.lage (39 der Beilagen): 
Bund~sgesetz über die Sdlaffung eines Ehren­
zeichens für Verdienste um die Befreiung 

österreichs 

Der dem Ausschuß' zur Vorberatung vorge­
legene Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines 
Ehrenzeichens' für Verdienste um die Befreiung 
der: Republik Osterreich von der nationalsoziali­
stischen Gewaltherrschaft vor. Das Ehrenzeichen 
kann, auch posthum, Personen verliehen werden, 
die sich utT! die Befreiung der Republik Oster­
reich.verdient gemacht haben und die die öster­
reichisch.e 'Staatsbürgerschaft besitzen oder beses­
sen haben. Die Verleihung erfolgt durch den 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregie­
rung, die hiebei auf den Vorschlag eines Kurato­
riums Bedacht zu nehmen hat, dem u. Ja. als Mit­
glieder Vertreter von Einrichtungen und Organi­
sationen. angehören, welche die besonderen Inter-

. essen von Personen vertreten, die im Zusammen­
hang mit der BefreiungOsterreichs Verdienste 
erworben haben. 

Der Verfassungs ausschuß hat die Vorlage am 
21. Jänner 1976 in Verhandlung gezogen. und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten Doktor 
Ne iss e r, Dr. Sc h r a n z, Dr. BI e n k, Doktor 
Fi sc her und Dr. Er mac 0 r a . einstimmig 
beschlo~sen, dem Hohen Hause die Annahme des 
Gesetzentwurfes in der vom Abgeordneten Dok­
tor Sc h l' a·n z vorgeschlagenen Fassung zu emp­
fehlen. 

Wuganigg 
Berichterstatter 

. Zu 'den vom Ausschuß vorgeschlagenen Ände­
rimgenlst z\l b~merken: 

Da die Betreuung eines großen Personenkreises, 
der für· ein Ehrenzeichen in Betracht kOlnmen 
wird, dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung obliegt und sich im Bereich dieses Mini­
steriums der größte Teil der Akteminterlagen 
befindet, erscheint es geboten, auch dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung ein Bestellungs­
rechtfür das Kuratorium einzuräumen. 

Der für die Verleihung von "Befreiungs­
Ehrenzeichen" iri Frage kominendePersonen­
kreis wird im wesentlichen durch §1 des .Opfer­
fürsorgegesetzes, BGBI. Nr. 183/1947, umsehrie­
ben. Der Besitz einer Amtsbescheinigung bzw. 
eines Opferausweises im Sinne des Opferfürsorge­
gesetzes stellt für sich allein jedoch noch keinen 
Grund zur Verleihung eines "Befreiungs-Ehren­
zeichens" dar. Vielmehr sind solche Ehrenzei.chen 
an jene Personen zu verleihen, die sich im· Sinne 
des § 2 der vorliegenden Regierungsvorlage, d1l;rch 
ihren persönlichen Einsatz Verdienste ,um die 
"Befreiung der Republik Osterreichvonder 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft'" erwor­
ben und die österreichische Staatsbürgerschaft be­
sitzen oder besessen haben. 

DerVerfassungsausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem a ng e­
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die yer­
fa~su~gsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 19760121 

Thalhammer 
Obmann 

'j. 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über pie Schaffung eines Ehrenzeichens für 

Verdienste um die Befreiung österreichs 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Für Verdienste um die Befreiung der 
Republik Österreich von der natiorialsozialisti­
schen Gewaltherrschaft wird ,das Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Befreiung österreichs, im 
folgenden kurz Befreiungs-Ehrenzeichen genannt, 
geschaffen. . 

§ 2. (1) Es kan!! Personen verliehen werden, 
die sich um die Befreiung der Republik Öster­
reich von der nationalsozialistischen Gewaltherr­
schaft verdient gemacht haben und die die öster­
reichische Staatsbürgerschaft besitzen oder beses­
sen haben. 

(2) Das Befreiungs-Ehrenzeichen kann auch 
posthum verliehen werden, wenn noch ein naher 
Familienangehöriger, wie Ehegatte, Verwandter 
in gerader Linie, vorhanden ist, dem diese Aus­
zeichnung übergeben werden kann. 

§ 3. Das Befreiungs-Ehrenzeichen verleiht der 
Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregie­
rung. Die Bundesregierung hat hiebei auf den 
Vorschlag eines aus elf Mitgliedern bestehen­
den Kuratoriums Bedacht zu nehmen. 

§ 4. (1) Der Bundeskanzler, der Bunde'sminister 
für Auswärtige Angelegenheiten, der Bundes­
minister für Inneres, der Bundesminister für 
Justiz und der Bundesminister für soziale Ver­
v:altung bestellen je ein Mitglied des Kurato­
nums. 

(2) Sechs weitere Mitglieder bestellt der Bun­
deskanzler unter Bedachtnahme auf Vorschläge 
von Einrichtungen und Organisationen, die die 
besonderen Interessen von Personen vertreten, 
die im Zusammenhang mit der Befreiung Öster­
reichs Verdienste erworben haben. 

(3) Das Kuratorium hat sich eine Geschäfts­
ordnung zu geben. 

§ 5. (1) Personen, denen das Befreiungs­
Ehrenzeichen verliehen wordenrst, sind berech­
tigt, sich a:ls Besitzer des Befreiungs-Ehrenzeichens 
zu bezeichnen und dieses zur Uniform und zur 
Zivilkleidung zu tragen. Andere Vorrechte sind 
mit dem Besitz des Befreiungs-Ehrenzeichens 
nicht verbunden. Das' Befreiungs-Ehrenzeichen 

geht in das Eigentum des Beliehenen oder der 
nach § 2' Abs. 2 in Betracht kommenden Person 
über. 

(2) Die Präsidentschaftskanzlei hat eine U r­
kunde über die Verleihung auszustellen. 

§ 6. Das :ßefreiungs-Ehrenzeichen darf von 
einer anderen Person als dem Beliehenen weder 
in der öffentlichkeit getragen noch zu Lebzeiten 
des Besitzers in das Eigentum anderer Personen 
übertragen werden. 

§ 7. Das Befreiungs-Ehrenzeichen ist kreisrund, 
versilbert und wird an einem Band getragen. 
Die näheren Bestimmungen über die Ausstattung 
des BefreiungscEhrenzeichens, die Art des Tragens 
und die Verleihungsurkunde hat die Bundes­
regierung im Verol'dnungweg zu erlassen. 

§ 8. Von der Verleihung ausgeschlossen sind 
Personen, die wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu 
einer mehr a:J.s einjährigen Freiheitsstrafe rechts­
kräftig verurteilt worden sind, es sei denn, daß 
die Verurteilung getilgt worden ist oder daß die 
Rechtsfolgen endgültig nachgesehen sind. 

§ 9. (1) Die mit der Verleihung des Befreiungs­
Ehrenzeichens verbundenen Kosten sind, von 
Amts wegen zu trageri. 

(2) Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten 
Eingaben, Beilagen und Zeugnisse sind von den 
Stempel- und Rechtsgebühren, den Bundesver­
waltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justiz­
verwaltungsgebühren befreit. 

§ 10. Wer den Bestimmungen des § 6 zuwider­
handelt oder das Befreiungs-Ehrenzeichen in 
einer 'seine Bedeutung herabwürdigenden Weise 
verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei­
behörde von dieser, mit einer Geldstrafe bis 
3000 S, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Arrest 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

§ 11. Das Bundesgesetz vom 12. April 1946 
über die Schaffung der Österreichischen Befrei­
ungsmedaille, BGBl. Nr. 118, tritt mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. Die 
Vorbereitung von Beschlüssen der· Bundesregie­
rung OIbliegt dem Bundeskanzler. 
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